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In meinem Bericht über die Celler Tagung der Volkswagen Stiftung zur
Juristenausbildung hatte ich die Klage über den Verlust der Methodenlehre durch
Vesting und Gräfin von Schlieffen erwähnt. Mein lapidarer Kommentar, »so viel
Methode war noch nie«, verlangt nach einer Erläuterung. Die unterschiedliche
Wahrnehmung hat oberflächlich ihre Ursache darin, dass ich schärfer zwischen
Rechtstheorie und Methoden der Rechtswissenschaft sowie zwischen den Methoden
der einzelnen rechtswissenschaftlichen Disziplinen und der Methodenlehre als der
Methode zur Beantwortung konkreter Rechtsfragen unterscheide.
Methoden bilden die Umsetzung wissenschaftlicher Theorie in
Handlungsanweisungen für die Beantwortung von Forschungsfragen. Eine als solche
benannte Methodendiskussion wird vor allem im öffentlichen Recht geführt. [1]Vgl.
etwa Michael Stolleis, Der Methodenstreit der Weimarer Staatsrechtslehre – ein
abgeschlossenes Kapitel der Wissenschaftsgeschichte?, 2001; Christoph Möllers,
Braucht das öffentliche Recht … Continue reading Dabei wird in der Regel [2]Anders
etwa Fikentscher, der die Methode der Rechtsanwendung ausdrücklich der
Rechtstheorie zuordnet und sie dort neben die Rechtsphilosophie stellt (Wolfgang
Fikentscher, Methoden des Rechts Bd. … Continue reading nicht zwischen Theorie
und Methode unterschieden. Damit entfernt sich die Rechtwissenschaft von dem in
anderen Disziplinen üblichen Methodenbegriff, der unterhalb der Theorie
angesiedelt ist. Mit Podlech kann man sagen, eine Methode ist »nur eine geordnete
Klasse von Verhaltensanordnungen (Operationen) zum Zwecke von
Problemlösungen. Methoden sind nicht wahr oder falsch, sondern fruchtbar oder
unfruchtbar« [3]Adalbert Podlech, Rechtstheoretische Bedingungen einer
Methodenlehre juristischer Dogmatik, Jahrbuch für Rechtssoziologie und
Rechtstheorie Bd. 2 , 1972, 491-502 S. 492.. Das entspricht dem engeren
Methodenbegriff, wie er in der empirischen Sozialforschung üblich ist. Danach ist
eine Methode das planmäßige (und insofern theoriegeleitete) Vorgehen zur Lösung
von bestimmten Aufgaben oder Problemen. Der engere Methodenbegriff entspricht
der Aufgabenstellung der juristischen Methodenlehre. Sie versteht sich als Anleitung
zur Beantwortung konkreter Rechtsfragen oder zur Entscheidung einzelner
Rechtsfälle. Die nicht selten zu hörende Kritik, die juristische Methodenlehre sei zu
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eng, weil sie sich auf die Anleitung zur Fallentscheidungspraxis konzentriere [4]Z. B.
Matthias Jestaedt, Braucht die Wissenschaft vom Öffentlichen Recht eine
fachspezifische Wissenschaftstheorie?, in: Andreas Funke/Jörn Lüdemann (Hg.),
Öffentliches Recht und … Continue reading, geht deshalb fehl.
Im Mittelpunkt der Methodenlehre stehen Anleitungen zur Textauslegung, der so
genannte Kanon der Auslegungsmethoden. Es wäre allerdings zu eng, die
Methodenlehre auf die Textinterpretation einzuschränken, denn ein Grundproblem
der Methodenlehre besteht gerade darin, dass nicht selten die Interpretation von
Texten zu keinem Ergebnis führt. Auch solche Fälle muss die Methodenlehre
bedenken. Daher ist es zweckmäßig, die juristische Methodenlehre nach dem Titel
eines Buches von Kriele als »Theorie der Rechtsgewinnung« de lege lata zu
verstehen. [5]Für eine gewisse Verwirrung sorgen Müller/Christensen, Juristische
Methodik, durch den Begriff »Methodik«, den sie als „Oberbegriff für ›Hermeneutik‹,
›Interpretation‹, … Continue reading Mit der Methodenlehre gibt sich die
Rechtwissenschaft selbst eine Anleitung zur Rechtsgewinnung. Die Methodenlehre
ist aber gleichzeitig eine Brücke zur Praxis. Im Streitfall haben die Gerichte das
letzte Wort. Die Methodenlehre ist daher in letzter Konsequenz eine Anleitung zur
Rechtsgewinnung für die Gerichte.
Bemerkenswert ist die lange Reihe von Lehr- und Lernbüchern zur Methodenlehre.
[6]Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Guy Beaucamp/Lutz Treder, Methoden und
Technik der Rechtsanwendung, 2. Aufl., 2011; Franz Bydlinski, Juristische
Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2. Aufl., Wien … Continue reading Zusammen mit
selbständigen Kapiteln zur Methodenlehre in vielen anderen Büchern, die
vornehmlich für die juristische Ausbildung bestimmt sind [7]Z. B. Heiko Sauer,
Juristische Methodenlehre, in: Julian Krüper (Hg.), Grundlagen des Rechts, 2011, S.
168-186., zeigen sie das große Bedürfnis nach Reflexion und Vergewisserung für
einen zentralen praxiszugewandten Bereich der juristischen Arbeit und zugleich
Vertrauen in die Lehr- und Lernbarkeit der juristischen Methode. Insofern kann man
wohl sagen: So viel Methode gab es nie. Aus dieser Sicht verbergen sich hinter der
Klage über den Verlust oder das Fehlen der Methode tatsächlich rechtstheoretische
Kontroversen, sozusagen ein »Methodenstreit« der Rechtstheorie. Die Rechtstheorie
befindet sich, vorsichtig gesprochen, in einem pluralistischen Zustand. Ihre
Methodenkritik adressiert sie meistens an die Methodenlehre. Betroffen sind aber
viel mehr die Methoden der Rechtswissenschaft in ihren verschiedenen Fächern:
dogmatische Fächer, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung, Rechtssoziologie,
ökonomische Analyse des Rechts. Rechtstheoretische Kontroversen können nicht in
der Methodenlehre ausgetragen werden, wenn die Praxis handlungsunfähig bleiben
soll. Die notwendige Verknüpfung zwischen Theorie und Methode muss außerhalb



Rsozblog.de -- Weblog zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie von Prof. em. Dr.
Klaus F. Röhl, Ruhr-Universität Bochum

der Methodenlehre stattfinden. Die Methodenlehre darf sich zwar gegenüber neuen
rechtstheoretischen Entwicklungen nicht unempfindlich zeigen, muss aber nicht
jeder Wendung der Rechtstheorie folgen, sondern kann aus einer gewissen Distanz
abwarten, bis sich neue methodische Standards entwickeln.
Die Forderung nach einer »Neuorientierung der Methodenlehre über die bloße
Rechtsanwendung hinaus auch auf Rechtsgestaltung und Rechtskritik« ist ein
zentrales Anliegen der von der Volkswagen Stiftung veranstalteten Doppeltagung
[8]Tagungsprogramm hier.. Das mag per se sinnvoll sein, verlangt aber nicht, dass
der auf Entscheidungsfindung ausgerichtete Begriff der Methodenlehre erweitert
wird. Es ist geradezu schädlich, sie als Kritik an der Methodenlehre zu
thematisieren. [9]Tagungskonzeption S. 1. Ihr Platz ist die Diskussion um das
Curriculum des Jurastudiums.
Das gilt auch dann, wenn diese Kritik mit der Forderung verbunden wird, die
Methodenlehre um eine »Ausbildung in der Erfassung von Sachverhalten«
anzureichern [10]Tagungskonzeption S. 4 unter f).. Und das gilt erst recht, wenn
weiter die Ergänzung der Methodenlehre um eine »Instrumentenlehre, die das
verfügbare Arsenal rechtlicher Regelungsinstrumente systematisch sichtet«, um
eine »Institutionenlehre, die die Bildung organisatorischer Einheiten für bestimmte
Zwecksetzungen« behandelt und schließlich um eine »Verfahrenslehre« gefordert
wird, »die die Anforderungen unterschiedlicher Verfahren vergleichend sichtet, ihre
Durchführung begleitet und ihre Leistungsgrenzen kalkulierbar macht« [11]Ebenda..
Hinter diesen Forderungen steckt die alte These vom so genannten Theorie-Praxis-
Bruch. Sie hat sie ist ebenso zählebig wie zahnlos. Vielleicht finde ich noch vor der
Fortsetzung der Tagung in Berlin am 23. Februar die Zeit zu ein paar Bemerkungen
zum Theorie-Praxis-Bruch.
(Zuletzt bearbeitet am 19. 2. 2012.)
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↑1

Vgl. etwa Michael Stolleis, Der Methodenstreit der Weimarer Staatsrechtslehre
– ein abgeschlossenes Kapitel der Wissenschaftsgeschichte?, 2001; Christoph
Möllers, Braucht das öffentliche Recht einen neuen Methoden- und
Richtungsstreit?, Verwaltungsarchiv 90, 1999, 187-207; ders., Der
Methodenstreit als politischer Generationenkonflikt: ein Angebot zur Deutung
der Weimarer Staatsrechtslehre, Der Staat 43, 2004, 399-423; Eberhard
Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann-Hoffmann-Riem
(Hg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, 2004; ohne Begrenzung
auf das öffentliche Recht Karl-Heinz Ladeur, Die rechtswissenschaftliche
Methodendiskussion und die Bewältigung des gesellschaftlichen Wandels,
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 64, 2000,
60-103.

↑2

Anders etwa Fikentscher, der die Methode der Rechtsanwendung ausdrücklich
der Rechtstheorie zuordnet und sie dort neben die Rechtsphilosophie stellt
(Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts Bd. IV, 1977, S. 121 ff., 125, 664
ff.); deutlich ferner Wolfgang Hoffmann-Riem, Methoden einer
anwendungsorientierten Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Eberhard
Schmidt-Aßmann u. a. (Hg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft,
2004, 9-72, S. 14 ff. Noch deutlicher neuerdings Martin Schulte, Eine
soziologische Theorie des Rechts, 2011, S. 18 ff. Schulte selbst will »die
Begriffe juristische Methode und Rechtsdogmatik weitgehend synonym
verwenden, weil beide einander bedingen und ineinander übergehen.«

↑3
Adalbert Podlech, Rechtstheoretische Bedingungen einer Methodenlehre
juristischer Dogmatik, Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie Bd. 2 ,
1972, 491-502 S. 492.

↑4
Z. B. Matthias Jestaedt, Braucht die Wissenschaft vom Öffentlichen Recht eine
fachspezifische Wissenschaftstheorie?, in: Andreas Funke/Jörn Lüdemann
(Hg.), Öffentliches Recht und Wissenschaftstheorie, 2009, 18-43, S. 23 ff;
Thomas Vesting, Rechtstheorie, 2007, Rn. 244.

↑5

Für eine gewisse Verwirrung sorgen Müller/Christensen, Juristische Methodik,
durch den Begriff »Methodik«, den sie als „Oberbegriff für ›Hermeneutik‹,
›Interpretation‹, ›Auslegungsmethoden‹ und ›Methodenlehre‹« verstanden
wissen wollen (Juristische Methodik, Rn 7, in der 10. Aufl. S. 37). Ganz und gar
überflüssig ist die Rede von einer Methodologie.
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↑6

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Guy Beaucamp/Lutz Treder, Methoden
und Technik der Rechtsanwendung, 2. Aufl., 2011; Franz Bydlinski, Juristische
Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2. Aufl., Wien 1991; ders., Grundzüge der
juristischen Methodenlehre, Wien 2005; Claus-Wilhelm Canaris/Karl Larenz,
Methodenlehre der Rechtwissenschaft, 4. Aufl., 2006; Helmut Coing,
Juristische Methodenlehre, 1972; Karl Larenz, Methodenlehre der
Rechtswissenschaft, 6. Aufl., 1991; Hans Joachim Koch/Helmut Rüßmann,
Juristische Begründungslehre, 1982; Ernst A. Kramer, Juristische
Methodenlehre, 3. Aufl., Bern 2010; Dirk Looschelders/Wolfgang Roth,
Juristische Methodik im Prozeß der Rechtsanwendung, 1996; Friedrich
Müller/Ralph Christensen, Juristische Methodik: Grundlegung für die
Arbeitsmethoden der Rechtspraxis, 10. Aufl., 2009; Hans-Martin Pawlowski,
Methodenlehre für Juristen, 3. Aufl., 1999; Jan Schapp, Hauptprobleme der
juristischen Methodenlehre, 1983; ders., Methodenlehre des Zivilrechts, 1998;
Dieter Schmalz, Methodenlehre für das juristische Studium, 4. Aufl., 1998;
Joachim Vogel, Juristische Methodik, 1998; Rolf Wank, Die Auslegung von
Gesetzen, 4. Aufl., 2008; Reinhold Zippelius, Juristische Methodenlehre, 10.
Aufl., 2006.

↑7 Z. B. Heiko Sauer, Juristische Methodenlehre, in: Julian Krüper (Hg.),
Grundlagen des Rechts, 2011, S. 168-186.

↑8 Tagungsprogramm hier.
↑9 Tagungskonzeption S. 1.
↑10 Tagungskonzeption S. 4 unter f).
↑11 Ebenda.
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